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Sicherstellung der Betreuung am 20.12 und 21.12.2021 durch die Schulen 

Sehr geehrte Träger von Kindertageseinrichtungen, sehr geehrte 
Kindertagespflegepersonen, 

wie im Schreiben von Frau Staatssekretärin Möbbeck vom 26.11.2021 
angekündigt, informiere ich Sie hiermit über das Ergebnis der Abstimmung mit 
dem Ministerium für Bildung. Demnach gelten der 20.12.2021 und der 
21.12.2021 nunmehr als unterrichtsfreie Tage; eine Anpassung der 
Ferienordnung wird nicht (mehr) erfolgen. 

Für die Zeit der planmäßigen Unterrichts- bzw. Öffnungszeiten der Schulen 
wird für betreuungsbedürftige Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder behindert und auf Hilfe angewiesen sind, bei Bedarf eine 
Notbetreuung durch die Schulen angeboten. 

Diese wird durch das pädagogische Personal der Schulen  abgesichert und von 
der Schulleitung organisiert. Die Horte haben deshalb die Betreuung am 
Vormittag nicht zu übernehmen, sondern nur die regulären Betreuungszeiten 
(im Regelbetrieb) und setzen den Betreuungsanspruch gemäß dem Gesetz 

Sachsen-Anhalt 
#moderndenken 

Die Landesregierung bittet: 
Machen Sie mit - Impfen schützt Sie und andere! 
Gemeinsam gegen  Corona. 
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zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes 
Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA) (entsprechend § 3 Abs. 3 Satz 2 , 1. Halbsatz) um. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

A/eh  s 
Oesterhaus 
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